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DER FOURIER
Gersau, September 1968

Erscheint monatlich
41. Jahrgang Nr. 9

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen
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VON MONAT ZU MONAT

Das neue Disziplinarstrafrecht
Die letzte Novelle zum Militärstrafgesetz, die das Datum des 5. Oktober 1967 trägt,
hat — neben zahlreichen andern Neuerungen •— namentlich auch an den Bestimmungen
des militärischen Disziplinarstrafrechts verschiedene grundsätzliche Änderungen vor-
genommen, die seither die ganze «Kaskade» der Ausführungs- und Vollzugsvorschriften
durchlaufen haben: vom Bundesgesetz über die Verordnung des Bundesrats bis hinunter
zum Dienstreglement der schweizerischen Armee. Nachdem heute mit dem Nachtrag
Nr. 1 zum Dienstreglement die letzten Vollzugsvorschriften erlassen sind und gedruckt
vorliegen, verfügt die Armee über ein in wesentlichen Punkten ergänztes und moder-
nisiertes neues Disziplinarstrafrecht, das einer näheren Betrachtung wert ist.

Vorerst dürfte eine Klärung der Begriffe geboten sein. Um was handelt es sich beim

Disziplinarstrafrecht? Hier ist davon auszugehen, dass sich das schweizerische Militär-
Strafgesetz im wesentlichen in zwei Bücher gliedert: das erste enthält das eigentliche
Militärstrafrecht und das zweite die Disziplinarstrafordnung. Das A/;7/t«Vsfrt?/recÄt
umschreibt die kriminellen Strafbestände, legt hiefiir die einzelnen Strafandrohungen
fest und umschreibt die allgemeinen Grundsätze für die Anwendbarkeit des Gesetzes.

In der D/sz/p/marsfrd/ordwKng werden dagegen die strafrechtliche Behandlung von
Disziplinarfehlern geregelt, die Disziplinarstrafen und -massnahmen, sowie die Zustän-
digkeiten und Strafbefugnisse festgelegt und das Disziplinarverfahren vorgeschrieben.

Im Gegensatz zum kriminellen Militärstrafrecht, in welchem die Verbrechen und Ver-
gehen unter Strafe gestellt werden, ist das Disziplinarstrafrecht ein blosses f/herirefwzgs-
stns/Vechf, dessen Handhabung — die sogenannte Disziplinarstrafgewalt — grundsätz-
lieh in der Hand der und nicht der Militärstrafgerichtsbarkeit
liegt. Dem Disziplinarstrafrecht unterliegen:

a) die e/gerathehere D/szip/iwm'/eWcr. Solche liegen dann vor, wenn den Befehlen der

Vorgesetzten, den allgemeinen Dienstvorschriften oder überhaupt der militärischen
Zucht und Ordnung zuwidergehandelt wird, sofern dabei nicht ein Verbrechen oder

Vergehen begangen wurde.

b) die «Le/chfen die bei rund 50 Straftatbeständen des Militärstrafgesetzes aus-
drücklich vorbehalten sind, und die disziplinarisch bestraft werden. Dazu gehören

unter bestimmten Voraussetzungen auch «leichte Fälle» von Widerhandlungen gegen
die Gesetzgebung des Bundes über den Strassenverkehr. Als «leicht» gilt ein Fall vor
allem dann, wenn das Verschulden gering und das verletzte dienstliche Interesse (der

sogenannte «deliktische Erfolg») nicht von besonderer Bedeutung ist.
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